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stände entweder fremdes Eigentum sind, oder zwar dem 
Brandstifter eigentümlich gehören, jedoch ihrer Be
schaffenheit und Lage nach geeignet sind, das Feuer einer 
der im § 306 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Räumlichkeiten 
oder einem der vorstehend bezeichneten fremden Gegen
stände mitzuteilen.

(2) Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Ge
fängnisstrafe nicht unter sechs Monaten ein.

Fahrlässige Brandstiftung.
§ 809

Wer durch Fahrlässigkeit einen Brand der in den 
§§ 306 und 308 bezeichneten Art herbeiführt, wird mit 
Gefängnis und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Stra
fen bestraft; ist durch den Brand der Tod eines Menschen 
verursacht worden, so beträgt die Gefängnisstrafe min
destens einen Mrnat.

Anm.t § 309 ist durch § 6b des Ges. zur Änderung des Reichsstrafgesetz- 
buches vom 4. September 1941 (RGBl. I S. 549) geändert worden.

Tätige Reue.
§ 810

Hat der Täter den Brand, bevor derselbe entdeckt und 
ein weiterer als der durch die bloße Inbrandsetzung be
wirkte Schaden entstanden war, wieder gelöscht, so wird 
er nicht wegen Brandstiftung bestraft.

Anm.i § 310 ist durch Art. 7 Ziff. 2 des Ges. zur Änderung des Straf- 
gesetzbuches vom 28. Juni 1935 (RGBl. I S. 839) geändert worden.

Brandgefährdung.

Wer
§ 310a

1. feuergefährdete Betriebe und Anlagen, insbesondere 
solche, in denen explosive Stoffe, brennbare Flüssig
keiten oder brennbare Gase hergestellt oder gewonnen
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